


1. Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 21.09.2021,  

Az. 3 O 281/20, wird zurückgewiesen. 

2. Der Kläger hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 

3. Dieses Urteil und das mit der Berufung angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung 

vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheits-

leistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Be-

klagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Streitwert des Berufungsverfahrens: 130.856,24 €.

7 U 370/21 - 2  -









Kenntnis genommen habe. 

Der Kläger beantragt daher:

Auf die Berufung der klagenden Partei wird das am 21.09.2021 verkündete, der klagenden 

Partei am 30.09.2021 zugestellte Urteil des Landgerichtes Stuttgart, Az.: 3 O 281/20 im 

Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie folgt abgeändert:

1. Es wird festgestellt, dass die zwischen den Parteien abgeschlossene Berufsunfähigkeits-

versicherung, Versicherungsnummer AL-9428526633, ungeachtet des von der Beklagten 

unter dem 15.01.2020 erklärten Rücktritts seit dem 01. 01.2016 durchgängig und unverän-

dert hinsichtlich der Vertragsgrundlagen fortbesteht und insbesondere nicht durch die Rück-

trittserklärung der Beklagten vom 15.01.2020 erloschen ist.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger aus der Berufsunfähigkeitsversicherung, Ver-

sicherungsnummer AL-9428526633, Leistungen in Höhe von monatlich € 1.857,49 für den 

Zeitraum vom 01.03.2019 an bis längstens zum 31.12.2035, zahlbar monatlich im Voraus 

zu bezahlen zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz aus 

€ 1.857,49 seit dem 01.03.2019, aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.04.2019, aus weite-

ren € 1.857,49 seit dem 01.05.2019, aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.06.2019, aus wei-

teren € 1.857,49 seit dem 01.07.2019, aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.08.2019, aus 

weiteren € 1.857,49 seit dem 01.09.2019, aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.10.2019, 

aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.11.2019, aus weiteren € 1.857,49 seit dem 

01.12.2019, aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.01.2020, aus weiteren € 1.857,49 seit 

dem 01.02.2020, aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.03.2020, aus weiteren € 1.857,49 

seit dem 01.04.2020, sowie aus weiteren € 1.857,49 seit dem 01.05.2020.

3. Die Beklagte wird verurteilt, die gemäß Klageantrag Ziffer 2. geschuldeten Rentenzahlun-

gen jährlich zum 1. Januar um 3 % der Vorjahresrente zu erhöhen.

4. Die Beklagte wird verurteilt, die gemäß Klageantrag Ziffer 2. geschuldeten Rentenzahlun-

gen um einen Überschussanteil gemäß Ziffer 2.3.3. (2) c) der Bedingungen Berufsunfähig-

keitsPolice Invest E23 zu erhöhen.

5. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von der Beitragszahlungspflicht für die Berufsun-

fähigkeitsversicherung, Versicherungsnummer AL-9428526633, für den Zeitraum vom 

01.03.2019 an bis längstens zum 31.12.2035 freizustellen.

6. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger einen weiteren Betrag in Höhe von € 400,00 

(Selbstbeteiligung bei der Rechtsschutzversicherung) nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 
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II.

Die zulässige Berufung des Klägers bleibt ohne Erfolg. Das Landgericht hat die Klage - im Ergeb-

nis - zu Recht abgewiesen.

A.

Dem Kläger stehen die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche nicht zu, weil der dem Klä-

ger rechtzeitig erklärte Rücktritt der Beklagten zur Leistungsfreiheit führt (§§ 19 Abs. 2; 21 Abs. 2 

VVG). 

Auf die mit nachgelassenem Schriftsatz vom 08.07.2022 übermittelte Anfechtungserklärung vom 

05.07.2022, mit welcher die Beklagte den Vertrag - gestützt auf die Aussagen des Klägers im 

Rahmen seiner Parteianhörung vom 23.06.2022 - wegen Arglist angefochten hat (Anl. B 10; eA 

Anl. Bkl Bl. 1ff), kommt es daher im Streitfall nicht an. Anlass für die Wiedereröffnung der mündli-

chen Verhandlung bestand folglich nicht (§ 156 Abs. 1 ZPO).

1.

Der Versicherer kann gemäß § 19 Abs. 2 VVG vom Vertrag zurücktreten, wenn der Versiche-

rungsnehmer zumindest grob fahrlässig seine Obliegenheit verletzt, dem Versicherer die ihm bis 

zur Abgabe seiner Vertragserklärung positiv bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen 

der Versicherer in Textform gefragt hat, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 

diese Folge seiner Anzeigepflichtverletzung gemäß § 19 Abs. 5 VVG hingewiesen hat. So liegt es 

hier.

a) Die Beklagte hat den Kläger in wirksamer Weise und in Textform nach einem gefahrerhebli-

chen Umstand gefragt, indem sie den Kläger bei Antragstellung danach befragte, ob er in den 

letzten drei Monaten unter anderem Beschwerden des Nervensystems, z.B. wegen Multipler 

Sklerose gehabt habe. 

Soweit der Kläger geltend macht, dass die Frage als unwirksam anzusehen sei, weil es sich um 

eine offene Frage handele, welche das Risiko einer Falschbeantwortung unzulässig auf den Ver-

sicherungsnehmer verlagere, zumal diesem nicht erkennbar werde, was unter Beschwerden zu 

verstehen sei, so verfängt dies nicht. 

aa) Mit Blick auf die hier streitgegenständlichen Beschwerden liegt bereits keine offene Frage vor, 

da die Beklagte konkret nach Beschwerden auf Grund einer MS-Erkrankung gefragt hat. Unab-

hängig hiervon teilt der Senat die vom Kläger geäußerten Bedenken im Streitfall nicht. Eine gewis-

se Abstraktionshöhe bei der Fragestellung ist im Massengeschäft unvermeidlich. Die Unzulässig-

keit offener Fragen würde zu einem Detailierungsgrad der Fragebögen führen, der nicht nur un-
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praktikabel, sondern auch dem Verständnis des Versicherungsnehmers vom Fragenkatalog ab-

träglich wäre. Infolgedessen sind offene Fragen, jedenfalls dann, wenn sie wie hier durch Angabe 

verschiedener Beispiele konkretisiert werden, nach h.M., welcher sich der Senat anschließt, als 

unbedenklich zu beurteilen (vgl. etwa OLG Frankfurt, Urteil vom 19.01.2011 – 7 U 77/10, juris Rn. 

31; Rolfs in Bruck/Möller, VVG, 10. Aufl., § 19 Rn. 31; BeckOK/Spuhl, VVG, § 19 Rn. 63ff [Stand: 

02.05.2022]; Prölss/Martin-Armbrüster, VVG, 31. Aufl., § 19 Rn. 38; teilweise abweichend: Knapp-

mann in Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechts-Handbuch, 3. Aufl., § 14 Rn. 28f 

jew. mwN). 

bb) Die Frage 6) ist auch nicht deshalb unklar, weil sie den Begriff der „Beschwerden“ verwendet. 

Dafür, wie die Formularfragen zu verstehen sind, sind die Verständnismöglichkeiten eines durch-

schnittlichen Versicherungsnehmers maßgeblich (etwa: BGH, Urteil vom 26.10.1988 – IVa ZR 

243/87, juris Rn. 15; Rolfs in Bruck/Möller, VVG, 10. Aufl., § 19 Rn. 29 mwN). Eine Unklarheit be-

steht bei Anlegung dieses Maßstabs nicht. Der um Angabe von „Beschwerden“ ersuchte Versi-

cherungsnehmer wird erkennen, dass die Frage nicht auf Krankheiten oder Schäden von erhebli-

chem Gewicht zielt, sondern auch Beeinträchtigungen erfassen soll, die sich nicht bereits als 

Schaden oder Krankheit darstellen, sondern nur als Beschwerden zu bezeichnen sind. Schon 

nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch wird der Versicherungsnehmer unter einer „Beschwer-

de“ eine Gesundheitsbeeinträchtigung von geringerer Intensität verstehen, als dies beim Vorliegen 

unter anderem einer Krankheit, mit welcher sich die vorangegangenen Fragen befassten, der Fall 

ist. Der Versicherungsnehmer wird die erkennbar weit gefasste Frage nach Beschwerden des-

halb dahin verstehen, dass damit jede Gesundheitsbeeinträchtigung gemeint ist, die nicht offen-

kundig belanglos ist oder alsbald vergeht (vgl. dazu etwa BGH, Urteil vom 02.03.1994 – IV ZR 

99/93, VersR 1994, 711, juris Rn. 16). 

b) Diese Frage hat der Kläger objektiv unrichtig verneint, weil bei ihm auf seine MS-Erkrankung 

zurückzuführende Ermüdungserscheinungen im rechten Bein und Gefühlsstörungen in der rech-

ten Hand aufgetreten waren.

aa) Allerdings erfordert der objektive Tatbestand der Anzeigepflichtverletzung gemäß § 19 Abs. 1 

VVG die Kenntnis des Versicherungsnehmers von dem jeweils anzeigepflichtigen Umstand. Ein 

Versicherungsnehmer verletzt seine Anzeigepflicht daher nicht, wenn er einen Umstand nicht an-

gibt, der ihm aufgrund von Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist (vgl. BGH, Beschluss vom 

25. September 2019 – IV ZR 247/18, VersR 2020, 18 Rn. 10ff mwN). Über diese Kenntnis der an-

zeigepflichtigen Umstände verfügte der Kläger indessen. 

bb) Dem steht nicht entgegen, dass der Kläger vorgebracht hat, dass ihm seine MS-Erkrankung 
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bei Antragstellung nicht mehr präsent gewesen sei und er sich jedenfalls nicht krank gefühlt habe. 

(1.) Der Kläger hatte nach eigenem Bekunden erkannt, dass sein rechtes Bein nach ein bis zwei 

Kilometer Wegstrecke ermüdete. Diese Ermüdungserscheinung beruht, was der Kläger nicht in 

Abrede stellt, zumindest auch auf der MS-Erkrankung des Klägers. Zwar hat der Kläger geltend 

gemacht, dass er die Ermüdungserscheinung zum Zeitpunkt der Antragstellung dennoch nicht 

mit der MS-Erkrankung in Verbindung gebracht habe, weil ihm diese Erkrankung nicht mehr im 

Sichtfeld gewesen sei, weshalb er die Ermüdungserscheinungen auf einen Bruch des Sprungge-

lenks aus dem Jahr 1994 zurückgeführt habe. Indessen geht der Senat nach dem im Rahmen 

der Parteianhörung gewonnenen Eindruck, welcher im Rahmen der Überzeugungsbildung be-

rücksichtigt werden darf (vgl. BGH, Beschluss vom 27. September 2017 – XII ZR 48/17, NJW-RR 

2018, 249 Rn. 12 mwN), und der Würdigung des Parteivortrags nicht davon aus, dass dies zu-

trifft. 

Bei der MS-Erkrankung handelt es sich um eine schwerwiegende neurologische Erkrankung, von 

welcher der Kläger schon nach seinen eigenen Angaben wusste, dass sie beobachtungspflichtig 

war und das Potenzial hatte, dass er durch die Krankheit - mit den Worten des Klägers - „zum 

Krüppel werde[n]“ konnte (Protokoll vom 23.06.2022, S. 12). Zwar ist zu sehen, dass die Erkran-

kung nach dem Vorbringen des Klägers seit 1996 - von den hier in Rede stehenden Beschwer-

den abgesehen - keine Einschränkungen für den Kläger hervorgerufen hatte, dennoch geht der 

Senat davon aus, dass der Kläger die Erkrankung gerade nicht „erfolgreich ignoriert“ (so, Proto-

koll vom 23.06.2022, S. 13) hatte.

Dagegen spricht bereits, dass der Kläger, ein studierter Maschinenbauingenieur, der sich selbst 

als neugierigen Menschen beschreibt, sich mit den von ihm selbst erkannten Beschwerden und 

deren Relevanz für den Fortbestand seiner Berufsfähigkeit bei der Antragstellung befasste hatte. 

Nach seinen eigenen Angaben hat sich der Kläger demnach bewusst entschlossen, die Be-

schwerden nicht anzugeben und hat diese vielmehr „abgetan“; die Beschwerden seien ihm „nicht 

so schlimm“ erschienen, weil sie „für den Beruf [...] nicht wichtig“ seien, nachdem er dort „ja die 

ganze Zeit [sitze]“ (Protokoll vom 23.06.2022, S. 11). Es erscheint nicht glaubhaft, wenn der Klä-

ger, der zudem gezielt nach Beschwerden auf Grund einer Erkrankung an Multipler Sklerose ge-

fragt wurde, sich dahin gehend einlässt, diese habe ihm bei Beantwortung der Frage dennoch 

nicht vor Augen gestanden. Dass die Erkrankung sich, entgegen seiner Darstellung (Protokoll 

vom 23.06.2022, S. 14), sehr wohl im Blickfeld des Klägers befand, folgt schon aus seiner weite-

ren Aussage, wonach er die Multiple Sklerose deshalb nicht angegeben habe, weil er „nie damit 

gerechnet [habe], dass die Multiple Sklerose zu einer Berufsunfähigkeit führen würde“. Denn eine 
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schwerden auf der MS-Erkrankung beruhten. Denn ein Beruhen dieser Beschwerden auf dem 

erst 1998/2000 stattgehabten Splitterbruch, welches der Kläger auch nicht ausdrücklich behaup-

tet hat, schied schon in zeitlicher Hinsicht aus.

cc) Der Kläger hatte folglich Kenntnis von gesundheitlichen Beschwerden in Form einer Funkti-

onsbeeinträchtigung des rechten Beines und Gefühlsstörungen in der rechten Hand, welche we-

der offenkundig belanglos noch alsbald wieder vergangen waren, sondern zum Zeitpunkt der An-

tragstellung über geraume Zeit fortbestanden hatten.

Diese Gesundheitsbeeinträchtigungen musste der Kläger angeben. Denn der zur Angabe von 

Beschwerden aufgeforderte Versicherungsnehmer darf seine Antwort weder auf Krankheiten 

oder Schäden von erheblichem Gewicht beschränken, noch sonst eine wertende Auswahl treffen 

und vermeintlich weniger gewichtige Gesundheitsbeeinträchtigungen verschweigen. Die Pflicht 

zur Offenbarung der Gesundheitsbeeinträchtigungen besteht nur dann nicht, wenn diese - wie 

hier nicht - offenkundig belanglos sind oder alsbald vergehen (BGH, Urteil vom 19.03.2003 – IV ZR 

67/02, r+s 2003, 336 juris Rn. 10 mwN). Eine Bewertung dieser Beschwerden wurde dem Kläger 

im Antragsformular nicht abverlangt und oblag auch nicht ihm, sondern nur der Beklagten als Ver-

sicherer. Dass der Kläger sich nicht krank gefühlt haben mag, ist daher mit Blick auf die Kenntnis 

des anzeigepflichtigen Umstands unerheblich (vgl. BGH, Urteil vom 26.10.1994 – IV ZR 151/93, 

juris Rn. 18).

c) Der Umstand, dass der Kläger an Multipler Sklerose erkrankt war, einer chronischen und fort-

schreitenden Nervenerkrankung, stellt sich, worauf der Senat im Termin vom 23.06.2022 hinge-

wiesen hat (eA, Bl. 88), als offenkundig gefahrerheblicher Umstand für den Abschluss einer Be-

rufsunfähigkeitsversicherung dar. Denn es liegt auf der Hand, dass es sich dabei nicht um eine 

Gesundheitsstörung handelt, die offenkundig als leicht einzuordnen ist und nicht wiederholt auf-

tritt, so dass sie von vornherein keinen Anhalt dafür bietet, dass sie für die Risikoeinschätzung 

des Versicherers hinsichtlich des auf Dauer angelegten Versicherungsvertrages von Bedeutung 

sein könnte. Einer Offenlegung der Risikoprüfungsgrundsätze der Beklagten bedurfte es folglich 

nicht (vgl. etwa BGH, Urteile vom 20.09.2000 – IV ZR 203/99, VersR 2000, 1486, juris Rn. 10, 

vom 11.02.2009 – IV ZR 26/06, VersR 2009, 529 Rn. 8; Rolfs in Bruck/Möller, VVG, 10. Aufl., § 19 

Rn. 64 mwN). 

d) Das Rücktrittsrecht des Versicherers setzt sodann voraus, dass der Versicherungsnehmer die 

ihm obliegende Anzeigepflicht zumindest grob fahrlässig verletzt hat (§ 19 Abs. 3 VVG), wobei es 

dem Versicherungsnehmer obliegt, sich insofern zu entlasten (etwa HK-VVG/Schimikowski, 4. 

Aufl., § 19 Rn. 55ff; BeckOK/Spuhl, VVG, § 19 Rn. 121ff jew. mwN [Stand: 02.054.2022]). Dies 
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III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreck-

barkeit auf den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Ein Grund, die Revision zuzulassen (§ 543 Abs. 2 ZPO), liegt nicht vor. Die Rechtssache hat kei-

ne grundsätzliche Bedeutung und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wurde gemäß den §§ 47, 48 GKG in Höhe des im Be-

rufungsverfahrens weiter verfolgten Anspruches des Klägers festgesetzt.

 

Lennartz Dr. Häusler Dr. Bauer
Richter 

am Oberlandesgericht
Richter 

am Oberlandesgericht
Richter 

am Amtsgericht
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Vermerk:

Verkündet am 28.07.2022

Mauch
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


